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Hohenheimer Tage zum Migrationsrecht, 24. – 26.1.2020 
Forum: Aktuelle Entwicklungen im Staatsangehörigkeitsrecht 

 
Synoptische Darstellung ausgewählter Änderungen (bereits erfolgter 

und geplanter) im Staatsangehörigkeitsgesetz  
 

StAG a.F. 3. StAG-Änderungsgesetz vom 8.8.2019 
(BGBl I S. 1124) /Referentenentwurf 4.-StAG-
Änderungsgesetz (Stand:19.7.2019)  

§ 4 [ius soli] 
(3) 1Durch die Geburt im Inland erwirbt ein 
Kind ausländischer Eltern die deutsche 
Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil  
1. seit acht Jahren rechtmäßig seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und 
2. ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder als 
Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen 
Familienangehöriger eine Aufenthaltserlaubnis 
auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits 
über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) 
besitzt. 2 … 
 
 

[Identitätsklärung] 
(3) 1Durch die Geburt im Inland erwirbt ein 
Kind ausländischer Eltern die deutsche 
Staatsangehörigkeit, wenn die Identität der 
Eltern und ihre Staatsangehörigkeit geklärt ist 
und ein Elternteil  
1. seit acht Jahren rechtmäßig seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und 
2. ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder als 
Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen 
Familienangehöriger eine Aufenthaltserlaubnis 
auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits 
über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) 
besitzt. 2 … 
 

§ 4 [Generationenschnitt] 
(4) 1Die deutsche Staatsangehörigkeit wird nicht 
nach Absatz 1 erworben bei Geburt im Ausland, 
wenn der deutsche Elternteil nach dem 31. 
Dezember 1999 im Ausland geboren wurde und 
dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei 
denn, das Kind würde sonst staatenlos. 2Die 
Rechtsfolge nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn 
innerhalb eines Jahres nach der Geburt des 
Kindes ein Antrag nach § 36 des 
Personenstandsgesetzes auf Beurkundung der 
Geburt im Geburtenregister gestellt wird; zur 
Fristwahrung genügt es auch, wenn der Antrag 
in dieser Frist bei der zuständigen 
Auslandsvertretung eingeht. 3Sind beide 
Elternteile deutsche Staatsangehörige, so tritt die 
Rechtsfolge des Satzes 1 nur ein, wenn beide die 
dort genannten Voraussetzungen erfüllen. 
 

[für Wiedergutmachungsfälle] 
(4) 1Die deutsche Staatsangehörigkeit wird nicht 
nach Absatz 1 erworben bei Geburt im Ausland, 
wenn der deutsche Elternteil nach dem 31. 
Dezember 1999 im Ausland geboren wurde und 
dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei 
denn, das Kind würde sonst staatenlos. 2Die 
Rechtsfolge nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn 
innerhalb eines Jahres nach der Geburt des 
Kindes ein Antrag nach § 36 des 
Personenstandsgesetzes auf Beurkundung der 
Geburt im Geburtenregister gestellt wird; zur 
Fristwahrung genügt es auch, wenn der Antrag 
in dieser Frist bei der zuständigen 
Auslandsvertretung eingeht. 3Sind beide 
Elternteile deutsche Staatsangehörige, so tritt die 
Rechtsfolge des Satzes 1 nur ein, wenn beide die 
dort genannten Voraussetzungen erfüllen. Für 
den Anspruch nach Artikel 116 Absatz 2 Satz 1 
des Grundgesetzes bleibt die Rechtsfolge nach 
Satz 1 für den erstmals unter diese Regelung 
fallenden Abkömmling unbeachtlich, wenn der 
Antrag auf Wiedereinbürgerung innerhalb ei- 
nes Jahres nach der Geburt des Kindes gestellt 
wird; Satz 2 Halbsatz 2 gilt entsprechend.  
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§ 9 [Ehegatteneinbürgerung] 
(1) Ehegatten oder Lebenspartner Deutscher 
sollen unter den Voraussetzungen 
des § 8 eingebürgert werden, wenn  
1. sie ihre bisherige Staatsangehörigkeit 
verlieren oder aufgeben oder ein Grund für die 
Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach Maßgabe 
von § 12 vorliegt und 
2. gewährleistet ist, daß sie sich in die deutschen 
Lebensverhältnisse einordnen, 
es sei denn, daß sie nicht über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen 
(§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Abs. 4) und keinen 
Ausnahmegrund nach § 10 Abs. 6 erfüllen. 
 

[VV-Bestimmung wird Gesetz] 
(1) Ehegatten oder Lebenspartner Deutscher 
sollen unter den Voraussetzungen des § 10 
Absatz 1 eingebürgert werden, wenn sie seit drei 
Jahren ihren rechtmäßigen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben und die eheliche 
oder partnerschaftliche Lebensgemeinschaft seit 
zwei Jahren besteht. Die Aufenthaltsfrist nach 
Satz 1 kann aus Gründen des öffentlichen 
Interesses verkürzt werden, wenn die eheliche 
oder partnerschaftliche Lebensgemeinschaft seit 
drei Jahren besteht. Minderjährige Kinder von 
Ehegatten oder Lebenspartnern Deutscher 
können unter den Voraussetzungen des § 10 
Absatz 1 mit eingebürgert werden, auch wenn 
sie sich noch nicht seit drei Jahren rechtmäßig 
im Inland aufhalten. § 10 Absatz 3a, 4, 5 und 6 
gilt entsprechend.  

§ 10 [Anspruchseinbürgerung] 
 
(1) 1Ein Ausländer, der seit acht Jahren 
rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat und handlungsfähig nach § 37 
Absatz 1 Satz 1 oder gesetzlich vertreten ist, ist 
auf Antrag einzubürgern, wenn er  
1. sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland bekennt  
… 
 
2. ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder als 
Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen 
Familienangehöriger eine Aufenthaltserlaubnis 
auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits 
über die Freizügigkeit, eine Blaue Karte EU 
oder eine Aufenthaltserlaubnis für andere als die 
in den §§ 16, 17, 17a, 20, 22, 23 Absatz 1, 
§§ 23a, 24 und 25 Abs. 3 bis 5 des 
Aufenthaltsgesetzes aufgeführten 
Aufenthaltszwecke besitzt, 
3. den Lebensunterhalt für sich und seine 
unterhaltsberechtigten Familienangehörigen 
ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach 
dem Zweiten oder Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch bestreiten kann oder deren 
Inanspruchnahme nicht zu vertreten hat, 
4. seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt 
oder verliert, 
5. weder wegen einer rechtswidrigen Tat zu 
einer Strafe verurteilt noch gegen ihn auf Grund 

[Identitätsklärung und Einordnung in die 
deutschen Lebensverhältnisse] 
(1) 1Ein Ausländer, der seit acht Jahren 
rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat und handlungsfähig nach § 37 
Absatz 1 Satz 1 oder gesetzlich vertreten ist, ist 
auf Antrag einzubürgern, wenn seine Identität 
und Staatsangehörigkeit geklärt sind und er  
1. sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland bekennt  
… 
2. ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder als 
Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen 
Familienangehöriger eine Aufenthaltserlaubnis 
auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits 
über die Freizügigkeit, eine Blaue Karte EU 
oder eine Aufenthaltserlaubnis für andere als die 
in den §§ 16, 17, 17a, 20, 22, 23 Absatz 1, 
§§ 23a, 24 und 25 Abs. 3 bis 5 des 
Aufenthaltsgesetzes aufgeführten 
Aufenthaltszwecke besitzt, 
3. den Lebensunterhalt für sich und seine 
unterhaltsberechtigten Familienangehörigen 
ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach 
dem Zweiten oder Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch bestreiten kann oder deren 
Inanspruchnahme nicht zu vertreten hat, 
4. seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt 
oder verliert, 
5. weder wegen einer rechtswidrigen Tat zu 
einer Strafe verurteilt noch gegen ihn auf Grund 
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seiner Schuldunfähigkeit eine Maßregel der 
Besserung und Sicherung angeordnet worden ist, 
6. über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt, 
7. über Kenntnisse der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung und der 
Lebensverhältnisse in Deutschland verfügt. 
 2… 

 

seiner Schuldunfähigkeit eine Maßregel der 
Besserung und Sicherung angeordnet worden ist, 
6. über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt, 
7. über Kenntnisse der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung und der 
Lebensverhältnisse in Deutschland verfügt und  
seine Einordnung in die deutschen 
Lebensverhältnisse gewährleistet, 
insbesondere er nicht gleichzeitig mit 
mehreren Ehegatten verheiratet ist. 2… 

 
§ 12 [Hinnahme von Mehrstaatigkeit] 
(1) 1Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 wird abgesehen, wenn der 
Ausländer seine bisherige Staatsangehörigkeit 
nicht oder nur unter besonders schwierigen 
Bedingungen aufgeben kann. 2Das ist 
anzunehmen, wenn  
… 
6. der Ausländer einen Reiseausweis nach 
Artikel 28 des Abkommens vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 
1953 II S. 559) besitzt. 
 

[Verschärfung für Flüchtlinge] 
(1) 1Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 wird abgesehen, wenn der 
Ausländer seine bisherige Staatsangehörigkeit 
nicht oder nur unter besonders schwierigen 
Bedingungen aufgeben kann. 2Das ist 
anzunehmen, wenn  
… 
6. der Ausländer einen Reiseausweis nach 
Artikel 28 des Abkommens vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 
1953 II S. 559) besitzt und die Stellung eines 
Entlassungsantrags für ihn nicht zumutbar ist. 
 

§ 28 [Verlust bei Eintritt in Streitkräfte] 
 
1Ein Deutscher, der auf Grund freiwilliger 
Verpflichtung ohne eine Zustimmung des 
Bundesministeriums der Verteidigung oder der 
von ihm bezeichneten Stelle in die Streitkräfte 
oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband 
eines ausländischen Staates, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, eintritt, verliert 
die deutsche Staatsangehörigkeit. 2Dies gilt 
nicht, wenn er auf Grund eines 
zwischenstaatlichen Vertrages dazu berechtigt 
ist. 
 

[Beteiligung an Kampfhandlungen einer 
terroristischen Vereinigung] 
(1) Ein Deutscher, der  
1. auf Grund freiwilliger Verpflichtung ohne 
eine Zustimmung des Bundesministeriums der 
Verteidigung oder der von ihm bezeichneten 
Stelle in die Streitkräfte oder einen 
vergleichbaren bewaffneten Verband eines 
ausländischen Staates, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, eintritt oder 
 
2. sich an Kampfhandlungen einer 
terroristischen Vereinigung im Ausland 
konkret beteiligt, 
verliert die deutsche Staatsangehörigkeit, es sei 
denn, er würde sonst staatenlos. 
(2) Der Verlust nach Absatz 1 tritt nicht ein,  
 
1. wenn der Deutsche noch minderjährig ist 
oder, 
2. im Falle des Absatzes 1 Nummer 1, wenn 
der Deutsche auf Grund eines 
zwischenstaatlichen Vertrages zum Eintritt in 
die Streitkräfte oder in den bewaffneten Verband 
berechtigt ist. 
(3) 1Der Verlust ist im Falle des Absatzes 1 
Nummer 2 nach § 30 Absatz 1 Satz 3 von 
Amts wegen festzustellen. 2Die Feststellung 
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trifft bei gewöhnlichem Aufenthalt des 
Betroffenen im Inland die oberste 
Landesbehörde oder die von ihr nach 
Landesrecht bestimmte Behörde. 3Befindet 
sich der Betroffene noch im Ausland, findet 
gegen die Verlustfeststellung kein 
Widerspruch statt; die Klage hat keine 
aufschiebende Wirkung. 
 

§ 35 [Rücknahme von Einbürgerungen] 
 
(1) Eine rechtswidrige Einbürgerung oder eine 
rechtswidrige Genehmigung zur Beibehaltung 
der deutschen Staatsangehörigkeit kann nur 
zurückgenommen werden, wenn der 
Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, 
Drohung oder Bestechung oder durch 
vorsätzlich unrichtige oder unvollständige 
Angaben, die wesentlich für seinen Erlass 
gewesen sind, erwirkt worden ist. 
(2) Dieser Rücknahme steht in der Regel nicht 
entgegen, dass der Betroffene dadurch staatenlos 
wird. 
(3) Die Rücknahme darf nur bis zum Ablauf von 
fünf Jahren nach der Bekanntgabe der 
Einbürgerung oder Beibehaltungsgenehmigung 
erfolgen. 
 

[Verlängerung der Möglichkeit der 
Rücknahme der Einbürgerung auf 10 Jahre] 
(1) Eine rechtswidrige Einbürgerung oder eine 
rechtswidrige Genehmigung zur Beibehaltung 
der deutschen Staatsangehörigkeit kann nur 
zurückgenommen werden, wenn der 
Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, 
Drohung oder Bestechung oder durch 
vorsätzlich unrichtige oder unvollständige 
Angaben, die wesentlich für seinen Erlass 
gewesen sind, erwirkt worden ist. 
(2) [wird aufgehoben] 
 
 
(3) Die Rücknahme darf nur bis zum Ablauf von 
zehn Jahren nach der Bekanntgabe der 
Einbürgerung oder Beibehaltungsgenehmigung 
erfolgen. 
 
(5) Die deutsche Staatsangehörigkeit geht 
rückwirkend verloren, wenn die Rücknahme-
entscheidung unanfechtbar ist; bei Rücknahme 
einer Beibehaltungsgenehmigung aber nur, 
wenn ohne deren Erteilung der Verlust der 
deutschen Staatsangehörigkeit eingetreten wäre. 
Der Rechtsfolge nach Satz 1 steht nicht entge-
gen, dass der Betroffene dadurch staatenlos 
wird. Bei Rücknahme einer rechtswidrigen 
Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder 2 des 
Bundesvertriebenengesetzes, die nach § 15 
Absatz 4 des Bundesvertriebenengesetzes mit 
Wirkung für die Vergangenheit erfolgt ist, gelten 
Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 entsprechend.  
 

 


